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Amtsblatt
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Ausgabe 7/2023 | 20. März 2023

Aufhebung der Satzung über die Erhebung einer 
Wettbürosteuer in der Stadt Castrop-Rauxel 
(Wettbürosteuersatzung) vom 26.09.2019

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung 
vom 16.02.2023 Folgendes beschlossen:

Die Satzung einer Wettbürosteuer in der Stadt Cas-
trop-Rauxel (Wettbürosteuersatzung) vom 26.09.2019 
wird rückwirkend zum 01.01.2023 aufgehoben.

Castrop-Rauxel, den 2. März 2023

R. K r a v a n j a
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzungsaufhebung wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung kann gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden,
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Castrop-Rauxel, den 2. März 2023

R. K r a v a n j a
Bürgermeister
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Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils 

zum 5. und 20. eines Monats und bei Bedarf.

Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite 

www.castrop-rauxel.de/amtsblatt zum Abruf bereit. Interessenten 

können sich hier auch für ein Abonnement der zukünftigen Ausgaben 

registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach Erscheinen ko-

stenlos per E-Mail.

Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsver-

fahren beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz 

das Recht, Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmba-

ren Form zu erhalten. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.
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